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Vorbemerkungen

Einführung

Menschen bilden Gemeinschaften – Gemeinschaften von unterschiedlicher 
Größe und Genese: Familien und Kirchen, Vereine, Betriebe, Verbände, Kom-
munen und Nationen. Die Liste ließe sich fortführen. Diese Gemeinschaften 
bestehen nebeneinander, und nahezu jeder Mensch wird gleichzeitig mehreren 
Gemeinschaften zugehören.

Dabei haben die Zugehörigkeiten unterschiedliche Relevanz, abhängig zu-
nächst von der jeweiligen Gemeinschaft, ihrem Typus, ihrer Größe und kon-
kreten Gestalt. So werden Sportvereine ihren Mitgliedern etwas anderes be-
deuten als Gewerkschaften den ihren, werden weit über eine Milliarde Chine-
sen ihre nationale Gemeinschaft anders wahrnehmen als knapp eine halbe 
Million Luxemburger, werden Franzosen ihre „grande nation“ anders deuten 
als Belgier ihre gespaltene. Darüber hinaus kann aber auch ein- und dieselbe 
Gemeinschaft jedem ihrer Zugehörigen durchaus Unterschiedliches bedeuten, 
abhängig von dessen individueller Disposition, seinen weiteren Zugehörig-
keiten und deren Art. Einem Eremiten etwa dürften Gemeinschaftszugehörig-
keiten generell nicht so wichtig sein wie einem Vereinsmeier, und wer ganz der 
Familie oder auch einem Orden lebt, dem mag die Zugehörigkeit zu einer po-
litischen Gemeinschaft weniger bedeuten als anderen ohne derartige Orientie-
rung.

Das Gefüge von Gemeinschaften und korrespondierenden Zugehörigkeiten 
ist des Weiteren nicht nur ortsabhängig, sondern wandelt sich auch im Laufe 
der Zeit. Alte Formen verschwinden, neue entstehen. Stämme und Stammes-
zugehörigkeiten etwa haben hierzulande ihre Bedeutung längst eingebüßt. Sie 
wurden von neuen Formen kollektiver Selbstorganisation abgelöst. Wieder 
andere überdauern, aber verändern sich, wie es beispielsweise der Wandel der 
Familien vor Augen führt.

Jede derartige Veränderung kann ferner Bewegung in das Gesamtgefüge 
bringen, kann Auswirkungen auf die anderen Gemeinschaften samt den ent-
sprechenden Zugehörigkeiten haben. So wird man beispielsweise einen Zu-
sammenhang zwischen dem Schrumpfen (manche meinen: dem Zerfall) der 
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Familie und dem Ausbau der Unterhaltsverantwortung der staatlichen Ge-
meinschaft annehmen können – ohne dass die Frage nach Henne und Ei hier 
eine Antwort erfordern würde.1

Soweit ein kurzer Vorspann aus einer Vogelperspektive. Auch im Folgenden 
handelt die Arbeit von Veränderungen im Gefüge von Gemeinschaften und 
korrespondierenden Zugehörigkeiten. Aber von nun an und bis weit in das 
Buch hinein wird es zunächst einmal darum gehen, zu fokussieren auf einen 
deutlich enger defi nierten Betrachtungsgegenstand. Gerade deswegen mag es 
nützlich sein, vorab immerhin kurz das Terrain überblickt zu haben, in dem 
sich alles weitere abspielen wird.

Das Thema .  .  .

Der Anlass der Arbeit ist, dass sich nach verbreiteter Einschätzung gegenwär-
tig wieder einmal der tiefgreifende Wandel einer Gemeinschaft zuträgt, ein 
Wandel, von dem man erwarten darf, dass er weite Kreise ziehen, ja das beste-
hende Gemeinschaftsgefüge erschüttern wird. Die Gemeinschaft, um die es 
geht, wurde im Vorspann bereits mehrfach erwähnt: Gemeint ist der (Natio-
nal-)Staat als die bislang primäre politische Gemeinschaft, und er ist im Be-
griff, diesen Primat zu verlieren.

Die Botschaft klingt durchaus vertraut. Denn über einen „Niedergang des 
(National-)Staates“ wird viel geschrieben zurzeit – mehr wohl, als man je 
verarbeiten könnte.2 Deswegen kann es sich, wenn hier noch eine weitere Ar-
beit dazu beigesteuert werden soll, nicht einmal dem Anspruch nach um eine 

1 Allgemein zum Prozess der „Verdrängung des Familienrechts durch das Sozialrecht“ 
von Maydell, Grundlegung: Das Sozialrecht und seine Stellung im Gesamtsystem, in: ders. /
Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, §  1 Rn.  47 ff. Ob das Recht in diesem Kontext eine 
gesellschaftliche Entwicklung nachvollzieht oder ihr Vorschub leistet, wird ebenso unter-
schiedlich beurteilt wie die Frage, welche Rolle es insoweit spielen sollte. Vgl. dazu insbe-
sondere die prononcierten Stellungnahmen von von Münch einerseits und Schwenzer ande-
rerseits zum Thema: Reform des Verwandtenunterhalts – eine rechtspolitische Notwendig-
keit oder übereilte Aufgabe der Familiensolidarität?, in: 10. Deutscher Familiengerichtstag, 
1993, S.  55 ff. bzw. S.  59 ff. Kritisch zu den jüngsten Schritten dieser Entwicklung hat sich 
in neuerer Zeit u. a. von Koppenfels-Spies geäußert, Abschied von Solidarität und Subsidi-
arität – Das neue Grundsicherungsgesetz, FPR 2003, S.  341 ff.

2 Ob es sich immerhin noch zitieren ließe, kann an dieser Stelle dahinstehen, zumal dies 
ohnehin nicht der Ort für eine solche Bibliographie ist. Deswegen sei hier statt vieler zu-
nächst lediglich verwiesen auf die beiden sprechenden Titel von van Creveld, The Rise and 
Decline of the State, und Albrow, Abschied vom Nationalstaat; vgl. ferner den darin ange-
deuteten Befund relativierend Stolleis, Was kommt nach dem souveränen Nationalstaat? 
Und was kann die Rechtsgeschichte dazu sagen?, in: Héritier/Stolleis/Scharpf, European 
and International Regulation after the Nation State, der „eine Verabschiedung des souve-
ränen Nationalstaats als ‚Typus‘ (für) mindestens verfrüht“ hält (S.  19), aber doch auch eine 
„Erosion (dieses) Leitbildes“ (S.  30) konstatiert; vgl. zur aktuellen staatsrechtlichen Dis-
kussion zu diesem Thema unten §  2 (3) einschließlich der Nachweise insbesondere in 
Fn.  146, 197–202.
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umfassende Abhandlung zu diesem Thema handeln. Stattdessen wird es ledig-
lich aus einem speziellen, vielleicht aber neuen Blickwinkel betrachtet wer-
den.

.  .  . die Ziele .  .  .

Die Studie verfolgt vor allem zwei Ziele: Zum einen soll sie die These vom 
verlorenen Primat der (national-)staatlichen Gemeinschaft erläutern – zeigen, 
worauf diese Behauptung sich stützen lässt, und konkretisieren, was sie be-
sagt. Gegenstand der Betrachtung ist dabei nicht allein die staatliche Gemein-
schaft, sondern vielmehr auch das Gefüge der sie umgebenden politischen 
Gemeinschaften. Anders wäre die Frage nach dem Primat schließlich nicht zu 
beantworten. Sichtbar gemacht werden die politischen Gemeinschaften und 
ihre Veränderungen im Folgenden anhand ihrer (Selbst-)Beschreibungen im 
Recht – oder spezifi scher: anhand der Regeln über Voraussetzungen und In-
halte der verschiedenen Gemeinschaftszugehörigkeiten. Durch diese Linse 
wird sich der behauptete Niedergang des Nationalstaates konkret fassen las-
sen als fortschreitende Dekonzentration3 der Zugehörigkeitsinhalte innerhalb 
des Gefüges politischer Gemeinschaften.

Neben diese beschreibende tritt zum anderen eine interpretierende Absicht. 
Gefragt wird nach den Implikationen dieses Befundes, also danach, was die 
Dekonzentration bedeutet für das Gefüge politischer Gemeinschaften sowie 
für dessen Konstruktion in Sozial- und insbesondere Rechtswissenschaft. Da-
bei konzentriert sich die Untersuchung auf zwei mögliche Folgen der Dekon-
zentration, die zwar gewiss nicht die einzigen, vielleicht aber die gewichtigsten 
sind. Die Rede ist zum einen von der Desintegration insbesondere der natio-
nalstaatlichen Gemeinschaft und zum anderen von der Delegitimation der 
öffentlichen Gewalt.

.  .  . und der Weg dorthin

Die Grundstruktur der Studie zeichnet sich damit bereits ab. Beiden Zielen, 
dem beschreibenden wie dem interpretierenden, ist im Folgenden je ein Teil 
gewidmet. Diesen beiden wird noch ein weiterer, seiner Bestimmung nach 
grundlegender Teil vorangestellt sein. Er soll den sozialwissenschaftlichen Er-
kenntnisstand für den gegebenen Kontext aufbereiten und vor diesem Hinter-
grund Begriffe, Fragestellung und Methode konkretisieren.

3 Mit dem Begriff der Dekonzentration wird sich der Zweite Teil ausführlich befassen. 
Das hier zugrunde gelegte Verständnis – soviel vorab – entspricht nicht der verwaltungswis-
senschaftlichen Bedeutung, wonach mit Dekonzentration gemeinhin die Verteilung von 
Aufgaben innerhalb eines Verwaltungsträgers auf juristisch unselbständige Untereinheiten 
bezeichnet ist.
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Methodisch erfordert die Arbeit einen Spagat. In ihrer disziplinären Aus-
richtung juristisch, gilt ihr Erkenntnisinteresse doch nicht primär dem Recht, 
sondern der sozialen Realität in einem umfassenderen Sinne. In der Betrach-
tung fungiert das Recht daher – um es auf eine allgemeine Formel zu bringen 
– als eine kollektive Konstruktion, die solche „Realität“ einerseits spiegelt, 
andererseits formt und in diesem zweifachen, aber dennoch beschränkten 
Sinne vielleicht auch selbst repräsentiert.4 Die hier vorgestellte juristische Be-
trachtung der Dekonzentration der Zugehörigkeiten ist deswegen eingebettet 
in Überlegungen, die sich mit dieser Wechselbezüglichkeit von Recht und so-
zialer Realität befassen: Was, so die Hauptfragen, sagt der juristische Befund 
über den Zustand der darin abgebildeten Gemeinschaften aus, und wie beein-
fl usst das Recht seinerseits diesen Zustand?

So aufgefasst, ist die Rechtswissenschaft Teil der Sozialwissenschaften. Sie 
bleibt dabei freilich dennoch abgrenzbar – und leider auch begrenzt. Die vor-
liegende Arbeit kann insofern nicht mehr, als vom Boden der Juristerei aus 
den Anschluss an die umgebenden Sozialwissenschaften suchen, indem sie 
von dort rezipiert, was für sie anschlussfähig ist, und umgekehrt selbst be-
strebt ist, Anschlussfähiges zu generieren.

Die Arbeit im Überblick

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile und diese wiederum in insgesamt zehn 
Kapitel. Jeweils am Anfang sowohl der Teile als auch der einzelnen Kapitel 
stehen Einführungen, welche das Programm der darauf folgenden Abschnitte 
konkret vorzeichnen und in den Zusammenhang der Arbeit einordnen. Die 
vorliegende Vorschau beschränkt sich deswegen darauf, einen Überblick über 
das Gesamtkonzept herzustellen.

4 Diese Sicht wird im weiteren Verlauf der Arbeit genauer entwickelt; vgl. insbesondere 
§  1 (3) und §  3 (4). In sehr ähnlichen Worten beschreibt insbesondere Geertz, Local Know-
ledge, seinen als anthropologisch etikettierten Ansatz, der aber jedenfalls in der hier inte-
ressierenden Facette ebenso gut als rechtssoziologisch bezeichnet werden könnte. Bei Ge-
ertz ist Recht, wie hier, Gegenstand der sozial- oder (näher an seinem Sprachgebrauch:) 
kulturwissenschaftlichen Betrachtung – als eine kollektive Konstruktion, oder in seinen 
Worten: als eine der „great cultural formations of human life.“ Und auch für ihn ist das 
Recht insofern Spiegel sozialer Realität, und mehr als das: Es sei „constructive of social life 
(.  .  .), not just refl ective“, enthalte selbst „visions of community, not echoes of it“ (S.  218 f.), 
sei also nicht lediglich Spiegelbild sozialer Realität, sondern konstituiere sie – als „part of a 
distinctive manner of imagining the real“ (S.  184).
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Der „juristische Kern“ .  .  .

Die Kernthese der Arbeit ist, dass sich innerhalb des Gefüges politischer Ge-
meinschaften – von der kommunalen bis hinauf zur transnationalen Ebene – 
hinsichtlich der Rechtspositionen, die mit den entsprechenden Zugehörig-
keiten verknüpft sind, eine Dekonzentrationstendenz ausmachen lässt. Bezo-
gen speziell auf die nationalstaatliche Gemeinschaft bedeutet dies, dass die 
Bündelung individueller Rechtspositionen im (Voll-)Status nationaler Zuge-
hörigkeit, also der Staatsangehörigkeit, abnimmt. Kennzeichnend für diese 
Dekonzentration ist ferner, dass sich keine erneute Bündelung – oder Rekon-
zentration – im Zugehörigkeitsstatus einer anderen Gemeinschaft abzeich-
net.

.  .  . und seine Darstellung im Zweiten Teil

Diese These von der Dekonzentration der Inhalte rechtlicher Zugehörigkeiten 
zu politischen Gemeinschaften – oder kurz: die „Dekonzentrationsthese“ – 
wird im Zweiten Teil der Arbeit entfaltet. Es handelt sich dabei um eine Be-
trachtung (fast ausschließlich)5 des positiven Rechts. Sie erfordert nicht die 
Lektüre der anderen beiden Teile und ist insofern eigenständig.

Räumlich ist die Betrachtung im Zweiten Teil insofern begrenzt, als zwar 
das Recht von politischen Gemeinschaften unterschiedlicher Ebenen unter-
sucht wird, grundsätzlich aber nicht das Recht von unterschiedlichen poli-
tischen Gemeinschaften derselben Ebene. Diese Verengung der Perspektive ist 
pragmatischen Erwägungen geschuldet. Aber es besteht die Hoffnung, dass 
die Untersuchung vielleicht einen exemplarischen Wert und mithin eine ge-
wisse Gültigkeit auch für das Recht der nicht einbezogenen Gemeinschaften 
(jedenfalls innerhalb Europas) haben könnte.

Ferner zielt dieser Teil der Arbeit trotz seiner Konzentration auf das positive 
Recht nicht darauf, eine umfassende Bestandsaufnahme jener konkreten 
Rechtspositionen zu leisten, die mit den unterschiedlichen Gemeinschaftszu-
gehörigkeiten verbunden sind. Stattdessen ist der Zugriff abstrakter. Zunächst 
werden in §  6 die Strukturen gegenwärtiger Dekonzentration erfasst, um so-
dann in §  8 die verschiedenen Mechanismen zu identifi zieren, welche diese 
Dekonzentration generieren. §  7 ergänzt diese beiden Kapitel um eine gra-
phische Illustration und Systematisierung dessen, was mit der Schlüsselkate-
gorie rechtlicher Zugehörigkeit erfasst werden soll.

Wenn zuvor gesagt wurde, dass der Zweite Teil der Arbeit eine gewisse Ei-
genständigkeit beanspruche, so galt dies nur für seine juristisch-deskriptive 
Zielsetzung, die Dekonzentration als einen Vorgang im positiven Recht in ih-
ren unterschiedlichen Facetten nachzuzeichnen. Mit dieser Beschreibung ist 

5 Eine Ausnahme ist §  8 (1).
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aber noch nichts gesagt über die in einem weiteren Sinne „soziale“ Relevanz 
dieses Vorgangs, also darüber, welche gesellschaftlichen Prozesse er zum ei-
nen refl ektieren und zum anderen seinerseits in Gang setzen könnte.

Die „sozialwissenschaftliche Schale“ .  .  .

Mit diesem doppelten Konnex zwischen juristischem Befund und sozialer Re-
alität befassen sich die beiden anderen Teile der Arbeit. Konkret sind es drei 
Fragen, welche die Arbeit jenseits der rein juristischen Betrachtung verfolgt. 
Sie alle zielen darauf, die verbreitete Behauptung vom „Niedergang des Nati-
onalstaats“ innerhalb des Gefüges politischer Gemeinschaften aus der hier 
eingenommenen Perspektive des Einzelnen und seiner subjektiven Rechtsposi-
tionen zu substantiieren.

Erstens wird gefragt, was die juristische Untersuchung überhaupt aussagen 
kann über ein soziales Phänomen wie das Gefüge politischer Gemeinschaften 
– oder konkreter: inwiefern die im Zweiten Teil konstatierte Dekonzentration 
rechtlicher Zugehörigkeiten ein Refl ex tatsächlicher Veränderungen innerhalb 
dieses Gefüges ist und insbesondere von einem relativen Bedeutungsverlust 
der nationalstaatlichen Gemeinschaft zeugt. Bei der zweiten und dritten Frage 
wandelt sich demgegenüber die Blickrichtung. Im Zentrum steht nicht, was 
das Recht widerspiegelt, sondern was es bewirkt. Es geht also um die mög-
lichen sozialen Folgen der konstatierten rechtlichen Dekonzentration, die ih-
rerseits zum Niedergang des Nationalstaats beitragen könnten. Dabei befasst 
sich die zweite Frage mit der Befürchtung, dass im Zuge der Dekonzentration 
das Recht sein integratives Potenzial partiell einbüßt, was zu einer sozialen 
Desintegration politischer Gemeinschaften und insbesondere der national-
staatlichen führen könnte. Darauf aufbauend schließlich geht es bei der drit-
ten Frage darum, ob Dekonzentration und Desintegration bewirken, dass 
auch das legitimatorische Potenzial des Rechts abnimmt und die Legitimation 
öffentlicher Gewalt infolgedessen prekär wird.

.  .  . und ihre Behandlung im Ersten und Dritten Teil

Erwägungen zu allen drei Fragen fi nden sich sowohl im Ersten Teil der Arbeit, 
der die Grundlagen schaffen soll, als auch im Dritten Teil, der Folgerungen 
zieht und Deutungen liefert. Die Schwerpunkte sind allerdings unterschiedlich 
verteilt. Die erste Frage wird überwiegend im Ersten Teil behandelt, während 
die zweite und dritte Frage im Zentrum des abschließenden Dritten Teils ste-
hen.
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Im Einzelnen umfasst der Grundlagenteil die ersten fünf Kapitel der Arbeit. 
Jedes von ihnen konturiert einen der Begriffe, die zentral sind für die hier be-
handelten Fragen, nämlich „Gemeinschaft“ (§  1), „politische Gemeinschaften“ 
(§  2), „Zugehörigkeit“ (§  3), „Integration“ (§  4) und schließlich „Gemein-
schaftsgefüge“ (§  5).6 Im Rahmen dieser Erörterungen wird zugleich die The-
menstellung weiter entfaltet und innerhalb der einschlägigen sozialwissen-
schaftlichen Diskurse verortet.

Ferner wird in den Grundlagenkapiteln auch gezeigt, inwiefern eine Be-
trachtung rechtlicher Zugehörigkeiten Auskunft über den Zustand des Gefü-
ges politischer Gemeinschaften geben kann. Damit sind die Voraussetzungen 
geschaffen, um den Befund der juristischen Betrachtung, also die im Zweiten 
Teil aufgestellte Dekonzentrationsthese, als Ausweis eines relativen Bedeu-
tungsverlustes der nationalstaatlichen Gemeinschaft zu deuten. Mit Blick auf 
diese erste der drei Fragen kann sich der resümierende Dritte Teil deswegen 
darauf beschränken, die entsprechenden Fäden aus den beiden vorangegangen 
Teilen zusammenzuführen. Dies geschieht bereits in der Einleitung zu diesem 
letzten der drei Teile.

Den beiden anderen Fragen ist dagegen jeweils eines der beiden abschließen-
den Kapitel gewidmet. So befasst sich §  9 mit der Möglichkeit einer sozialen 
Desintegration. Wenn den rechtlichen Zugehörigkeiten und insbesondere der 
Staatsbürgerschaft ein integratives Potenzial beigemessen wird, dann könnte, 
so der Grundgedanke, deren Dekonzentration desintegrativ wirken. Um diese 
Befürchtung zunächst zu substantiieren, werden die Überlegungen, die im 
Grundlagenteil über Integration angestellt wurden, in Verbindung gebracht 
mit den einzelnen Dekonzentrationsbefunden des Zweiten Teils. Auf diese 
Weise entsteht ein differenziertes Bild möglicher Desintegrationswirkungen. 
Anschließend werden die Implikationen dieser Befürchtung für die Zukunft 
eines postnationalen Gemeinschaftsgefüges erörtert. Dies geschieht in kon-
kreter Auseinandersetzung mit einigen Prognosen und Leitbildern, wie sie in 
der Literatur hierzu formuliert worden sind.

In §  10 schließlich geht es darum, ob die Dekonzentration – sowohl direkt 
als auch auf dem Umweg über eine aus ihr resultierende Desintegration – das 
legitimatorische Potenzial des Rechts gefährdet. Plausibilisiert wird diese 
Möglichkeit zunächst, indem gezeigt wird, dass die durch Recht vermittelte 
Legitimation öffentlicher Gewalt eine (innerhalb des Gefüges politischer Ge-
meinschaften primäre) Gemeinschaft voraussetzt. Danach wird illustriert, 
wie die Dekonzentration diese Prämisse zu unterminieren droht, und erörtert, 
inwiefern dies besorgniserregend sein könnte.

6 Der Begriff der „Legitimation“ würde ebenfalls in diese Reihe gehören, wird aber erst 
im letzten Kapitel der Arbeit behandelt, weil seine Relevanz erst dort augenfällig wird.



8 Vorbemerkungen

Die üblichen Disclaimer – und mehr

Das vorliegende Buch ist aus meiner Habilitationsschrift hervorgegangen, die 
im Jahr 2006 fertiggestellt wurde. Seither habe ich den Text zwar nochmals 
überarbeitet, rechtliche Neuerungen und seither erschienene Literatur aber 
nurmehr partiell berücksichtigt. Nichts davon hätte, soweit ich es überblicke, 
eine grundlegende Änderung erfordert. Wohl hätte mich der Vertrag von Lis-
sabon im Falle seines Inkrafttretens noch zu der einen oder anderen Anpas-
sung veranlasst. Aber dessen zuletzt immer ungewisseres Schicksal mochte ich 
nicht mehr abwarten.

Der zeitliche Abstand hat mir die Gelegenheit eröffnet, zusätzliche Reakti-
onen auf den Text einzuholen und zugleich auch selbst etwas Distanz auf-
zubauen. Einige Schwierigkeiten der Arbeit sind mir dadurch bewusster ge-
worden. Teils rühren sie daher, dass der Text mit so mancher Erwartung 
konfrontiert ist, die er (vielleicht weckt, jedenfalls aber) nicht befriedigen 
kann. Zwei dieser Erwartungen möchte ich vorab ansprechen:

Die Arbeit versucht, einen weiten Bogen zu spannen – weit, was das recht-
liche Material angeht, das sie behandelt, und weit auch, was die Disziplinen 
angeht, aus denen sie rezipiert. Diese Weite fordert Abstriche an der Tiefe. Das 
ist offensichtlich und erwähnenswert nur insoweit, als gerade an eine Habili-
tationsschrift oft die Erwartung gerichtet wird, dass sie sich erschöpfend mit 
der einschlägigen Literatur auseinandersetze. Genügen konnte die Arbeit die-
sem Anspruch von vornherein nicht, und anstatt es in unzureichender Weise 
dennoch zu tun, setzt die Darstellung ganz im Gegenteil auf Selektivität und 
greift gezielt einzelne Autoren heraus, anhand derer sie ihre Leitgedanken ent-
wickelt. Dass sie deswegen manchem Autor nicht gerecht werden kann, liegt 
auf der Hand. Auch hätte man die Auswahl anders treffen können. Aber es 
bleibt die Hoffnung, dass die Argumentation selbst hiervon nicht abhängt,

Keine bloß formale Angelegenheit ist dagegen jedenfalls der abschließende 
disclaimer. Es geht darum, dass die Arbeit Fragen stellt, die sie nicht beant-
worten kann. Das steht von vornherein fest. Denn ihr Erkenntnisinteresse 
richtet sich auf soziale Realitäten, über die man mit juristischen Mitteln nur 
begrenzt Aussagen treffen kann. Gewiss brauchen nicht alle Fragen (gleicher-
maßen) offen zu bleiben. Ihre juristisch-deskriptive Ambition kann die Arbeit 
– hoffentlich – einigermaßen erfüllen. Über einen kleinen Ausschnitt sozialer 
Realität, den des positiven Rechts, wäre damit immerhin schon etwas gesagt. 
Und soweit das Recht tatsächlich ein „Spiegel der Welt“ sein kann,7 würde die 
Aussagekraft dieser Beschreibung sogar noch ein gutes Stück mehr an sozialer 
Realität erfassen. Anders verhält es sich dagegen mit den beiden weiterrei-
chenden Fragen, die diese Arbeit verfolgt. Ob rechtliche Dekonzentration tat-

7 Vgl. dazu bereits oben Fn.  4 einschließlich des zugehörigen Texts.
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sächlich zu sozialer Desintegration und Delegitimation führt, kann man vom 
Boden der Rechtswissenschaft aus nicht beantworten. Man kann darüber 
spekulieren, diese Möglichkeiten plausibilisieren, also das Problem beschrei-
ben und hoffen, damit einen relevanten Beitrag zu einer Diskussion zu leisten, 
die dann auch und wohl vorwiegend in anderen Disziplinen fortzuführen 
wäre. Kurz: Man kann, jedenfalls als Jurist, diese Fragen nur aufwerfen, und 
allein darauf zielt die Arbeit.





Erster Teil

Grundlagen: 
Begriffe, Methoden und Theorien

Das Programm für diesen Ersten Teil wurde zuvor bereits skizziert. Es geht 
darum, eine Grundlage zu schaffen für die nachfolgenden Teile – begriffl ich, 
methodisch und theoretisch. Vor allem müssen dafür einige breite, aber weit-
gehend separate Diskurse aus verschiedenen Bereichen der Sozialwissen-
schaften rezipiert und zusammengeführt werden.

Der Einstieg in die Materie erfolgt über die zentralen Kategorien der (poli-
tischen) Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Integration, die zunächst jeweils 
einiger begriffl icher Klärungen bedürfen. Zwar sind dies gewiss keine Unbe-
kannten. Aber mit ein paar defi nierenden Sätzen ist es dennoch nicht getan. 
Dafür sind diese Begriffe allzu aufgeladen. Aus unzähligen Einsätzen in den 
unterschiedlichsten sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen haften ihnen 
vielfältige und durchaus unterschiedliche Konnotationen an, und das macht 
eine gesteigerte Sorgfalt erforderlich, wenn es im Folgenden gilt, jene Grenzen 
und Konturen nachzuzeichnen, welche die Begriffe speziell in dieser Arbeit 
haben sollen.

Eine wesentliche Determinante dieser begriffl ichen Festlegungen ist das In-
strumentarium, das zur Verfügung steht. Eine Studie, die sich im Wesent-
lichen auf eine Betrachtung des Rechts stützt, braucht entsprechende Begriffe. 
Andererseits dürfen diese Festlegungen aber auch die Erkenntnisziele der Ar-
beit nicht aus den Augen verlieren, und diese Ziele reichen, wie angedeutet, 
über das Juristische hinaus. Die Kluft, von der in der Einführung die Rede 
war, tut sich also bereits im Rahmen der begriffl ichen Festlegungen auf, und 
schon in diesem Kontext stellt sich mithin die Frage nach dem Ausmaß dieser 
Differenz – oder mit anderen Worten: nach der Aussagekraft einer Annähe-
rung über das Recht an Gegebenheiten außerhalb des Rechts. Begriffl iche und 
methodische Erörterungen gehen dabei ineinander über.

Schon bei diesen Festlegungen und Erörterungen wird immer wieder auch 
der theoretische Kontext behandelt, in den die Begriffe bisher eingebunden 
sind. Schließlich sollen die Ausführungen in die Rezeption jener Theorien 
münden, welche im weiteren Verlauf der Arbeit Einsatz fi nden. Dabei soll der 
Begriff „Theorien“ denkbar weit verstanden werden und die Verwendung der 
angesprochenen Kategorien im Rahmen sowohl historisch-analytischer als 
auch prognostischer oder auch normativer Aussagen bezeichnen.


